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AUSZUG AUS DEM 

PROTOKOLL DES POLIZEIAMTES DER STADT ZUERICH 

vom 

K/Ho/bs 8 . Juli 1983 651/82 

Gestützt auf .~tikel 20; Absatz 2 der A11gemeinen Po1izeiver

ordnung vom 30 . Marz 1977, resp. Art. 13 APV v. 6. Apri l 2011 

verfügt 

der Po1izeivorstand: 

Im Stadtischen Amtsb1att wird am 15. Ju1i 1983 fo1gende Verof

fent1ichung erlassen: 

"Betrieb von Hode11-Luftfahrzeugen über offentlichem Grund 

l . Der Einsatz von motor1osen oder mit E1ektro~otoren angetrie

benen Model1 .. Luftfahrzeugen von offent1ichem Grund der Stadt 

Zürich aus, ist nur im Bsreich unbebauter Areale zu1assig . 

Er unter1iegt k~inen zeitlichen Einschrankungen. 

2. Das ~liegenlassen von Mode11flugzeugen ~it Verbrennungs

motoren von offent1ichem Grund der Stadt Zürich aus , ist 

aussch1iess1ich auf einem Gebiet der Al1mend III; begrenzt 

durch die Is1erstrasse , den Albisgi1t1iweg und den Wa1drand, 

au f Zuschen h in wie folgt gestatta t: 

2.1 MittNoc hs von 1400 bis 1900 u~ 

2.2 Samstags von 1000 bis 1200 Uhr und 

von 1400 bi s 1900 Uhr 

(au sgeno:nnen 24. bis 26 . Dezernber, sofern di ese Ta g e 

auf eincn Mittwoch oder Sarnstag fa1len) • 

3 . Hodellflugzeuge rnit Verbr ennungsrnotoren müssen rnit wirksamen 

und einwandfrei gawarteten Schal1darnpfe rn ausgerüstet sein . 

4. Mode ll-Luftfahrzeuge , g1eich we1cher Art, dürfen nur so be

triebe~ werden, dass das Leben oder die Sache Drittcr nicht 

gefahrdet werden. 
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Nor so1ch·~ F1uggerate einsetzt, muss ausreichend gegen al1-

fa1lige P.aftpflichtansprüche versichert sein und sich über 

diesen Versicherungsschutz ausweisen konnen. 

Für den Betrieb von t1odell-Luftfahrzeugen sind erganzend die 

in der Vercrdnung über bcstimmte F1uggerate und F1ugkorper 

(VFF, SR 748,941) enthaltenen Bestimmungen massgebend. 

5. ZuNiderhandlung hat Bestrafung nach Massgabe von Artikel 37 

der A1lgemeinen Po1izeiverordnung zur Fo1ge. 
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6. Die Verwaltungspo1izei (Larmbekampfungsste1le) wird er

machtigt, diese stadtische Rcgelung jeweils im Frühling 

(jãhrlich wiederkehrend) im Stadtischen Amtsblatt zu ver

offentlichen. 

7. Die Verfügung des Polizeivorstandes vom 21. November 1963 

wird aufgehoben. 

B. Mitteilung an das Bundesamt für Zivil1uftfahrt (Rechtsdienst), 

die Stadtpolizei (6), die Larmbekampfungsstclle (2) und das 

Gartenbauamt (2), 

Für richtigen Auszug 
Abteilungssekretar 


